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Räumlicher Geltungsbereich 


Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes 12/71 ist 


durch einen grauen Farbstreifen eindeutig gekennzeichnet. 


Der Plan erfaßt eine Fläche nördlich der Hauptschule 


Schetters Busch an der Bonifaciusstraße. 


Allgemeines 


Wegen der Überalterung des jetzigen Gebäudes der Porten- 

dieckschule - städtische Sonderschule an der Ecke Mathias- 

Erzberger-Straße/Portendieckstraße - ist ein Neubau dringend 

erforderlich. Als geeigneter Standort wurde im Einvernehmen 

mit dem Eigentümer ein Grundstück an der Straße llSchetters 

Busch", nördlich der an der Bonifaciusstraße gelegenen 

Hauptschule Schetters Busch und der Schulsportanlage, ge- 

funden. In Verbindung mit den vorhandenen Grundschulen -
Mechtenbergschule und Bonifaciusschule - an der Kellinghaus- 

Straße, entsteht hier ein Schulzentrum, womit dem heutigen 

bildungspolitischen Trend Rechnung getragen wird. 

Der rechtsverbindliche Bebauungsplan "Schetters Busch" 


(Nr. 4/67), der im wesentlichen für die jetzige Hauptschule 

aufgestellt wurde, weist das für den Neubau der Sonderschule 


vorgesehene Grundstück als landwirtschaftliche Fläche aus. 


Da die jetzt vorgesehene Nutzungsänderung die Grundzüge der 


Planung berührte und für die Nutzung der benachbarten Grund-


stücke von Bedeutung ist, wird das Änder~n~sverfahren 
gemäß 

8 2 BBauG durchgeführt. 

I11 Bodenordnende und sonstige Maßnahmen 


Bodenordnende und sonstige Maßnahmen sind erforderlich. 


IV. Kosten 


Die durch die Verwirklichung des Bebauungsplanes 12/71 vor-


aussichtlich entstehenden Kosten wurden überschläglich er- 


mittelt und betragen für 




Bodenordnung: 

Gärtnerische Gestaltung: 

Diese Kosten entstehen zusätzlich zu den seinerzeit für 

den Bebauungsplan "Schetters Busch" (Nr. 4/67) ermittel-
ten Kosten. 

V. Aufhebung rechtsverbindlicher Bauleitpläne 

Mit dem Inkrafttreten des Bebauungsplanes "Schetters 

Busch, I. Änderung", Nr. 12/71 gelten die Festsetzungen 

des Bebauungsplanes "Schetters Busch" (~r.4/67) für 
den Bereich des Bebauungsplanes 12/71 als aufgehoben. 

Essen, den Mai 1971 

Baudezernat 

* 



------------ ------------ 

Diese Begründung hat gemäß 5 2 Abs. 6 des Bundcsbnu: 
gesetzes- vom 23. Juni 1960 (BGBI. I 5. 341) in'der Zeit 

Der Oberstadtdirel<for 

Die Genehmigung des Bebouungsplanes sowie Ort und Zeit 
der Auslegung des Flones und dar Begründung sind EemaO 

? r  ' 5 12 des Bundesbau~esetzes ortsüblich irn Amtsblait der 
1972 bekanntgemacht worden. 
Essen, den 10.J u l i  T972 

Der Oberstadidirektor 
1.A 

srat
Stadt. Vermessungsoberamt~  




